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Anmerkung zum Formblatt 8 

 
 

In Windenergieanlagen finden nur wenige der im Anhang der Störfall-Verordnung 
aufgeführten Stoffe Verwendung. Die angegebenen Mengenschwellen werden von 
den in den Anlagen eingesetzten Stoffen nicht erreicht, daher unterliegen die 
beantragten Windenergieanlagen nicht der Störfallverordnung.  
 
Die Formulare 8.1 bis 8.3 sind deshalb nicht erforderlich. 
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